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§ 471l ASVG Bemessungsgrundlage
für Barleistungen

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

1. (1)Bemessungsgrundlage für Barleistungen aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist

die Summe der Entgelte aus allen die Pflichtversicherung begründenden Beschäftigungsverhältnissen nach

diesem Abschnitt.

2. (2)Der Anspruch auf Krankengeld ruht, solange der Versicherte auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher

Bestimmungen Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 50% der Bemessungsgrundlage im Sinne des Abs. 1 vor

dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat; besteht Anspruch auf Weiterleistung von 50% dieser

Bemessungsgrundlage, so ruht das Krankengeld zur Hälfte.
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